
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Bundesschiedskommission 

 

Beschluss 

In dem Parteiordnungsverfahren 

1/1989/P 

06.06.1989 

 

 

auf Antrag des Vorstandes des SPD-Unterbezirks R,  

vertreten durch den Vorsitzenden, S, MdL, aus R 

 

- Antragsteller und Berufungsantragsgegner - 

 

gegen  

 

R aus R, 

 

- Antragsgegner und Berufungsantragsteller - 

 

hat die Bundesschiedskommission in ihrer Sitzung am 4. August 1989 in Düsseldorf unter 

Mitwirkung von 

 

Dr. Diether Posser, Vorsitzender, 

Dr. Johannes Strelitz, stellvertretender Vorsitzender, 

Hannelore Kohl, stellvertretende Vorsitzende 

 

beschlossen: 

 

Das Verfahren wird eingestellt, da R aus der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands ausgetreten ist. 

 

Gründe 

 

Mit Schreiben vom 6. Juni 1989 an die Bundesschiedskommission teilte R mit, daß er mit 

gleicher Post seinen Austritt aus der SPD gegenüber dem Unterbezirk R angezeigt habe. 
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Das Verfahren war daher gemäß § 15 Abs. 1 c Schiedsordnung wegen des Vorliegens der 

Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Organisationsstatut einzustellen. 

 

Dr. Diether Posser 
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